
GHe Bürger - Grenader- Divisidn.

A u ß z u ll
von den Bcrhaltnngsregeln für das Bürger-Militär.

»>»>»>

Hinsichtlich des Benehmens der Mannschaft mit . oder okne
dem Gewehr, wenn solche in, oder aus den Dienst geht.

«Heber in Dienst einrückende Bürger -Grenadier hat von seiner Woh¬
nung das Gewehr selbst zu tragen ; wenn er auf der Straße ohne Ge^wehr geht , was zwar selten geschieht , und einem Höheren von dem k . k.Militär , oder von dem Bürger - Militär in der Uniform begegnet , so greifter mit der linken Hand an die Grenadier - Mütze , oder Hut ; bey jederSchildwache , wo er vorüber geht , hat er die nähmliche Ehrenbezeugungauf dieselbe Art zu machen.

Ist der Bürger -Grenadier mit dem Gewehre versehen , welches erimmer Hahn in Arm , und nie Kolben hoch tragen muß , so hat er bey je¬dem ihm begegnenden Höheren , der schuldigen Achtung gemäß , das Ge¬
wehr anzuziehen ; bey jedem Wachtposten , und vor jeder Wache hat eres
20 Schritte vor dem Posten auf gleiche Weise zu thun , und mit Anstandvorüber zu gehen , bis er wieder 20 schritte von dem Posten entfernt ist,wo er dann das Gewehr Hahn in Arm nimmt.

Begegnet ihm das Hochwürdigste , so mußer sich jedesmahl , mit , oder
ohne Gewehr zum Gebethe knien . Bor dem allerhöchsten Hof aber , vorder allerhöchsten Familie , dann der hohen Generalität zieht er das Gewehran , und macht Front , so lange , bis die vorüberpaffirende allerhöchste oder ho¬he Person Z2 Schritte von ihm entfernt ist , dann folgt die halbe Wendung,das Gewehr Hahn in Arm , und er geht seinen Weg weiter fort.

Diesemnach muß jeder Grenadier auf der Straße hierauf gefaßtund aufmerksam seyn.
Weiters , wenn der Grenadier von einer Ausrückung nach Hausekommt , muß er das Gewehr jedesmahl mit einem Tuche äbwischen , und

nicht an einem feuchten Orte , als ein städtisches ärarisches Gut wohl auf-bewahre » ; wird es nöthig zu putzen , was wenigstens vor jedem großen Pa¬radedienste zu geschehen hat , so müssen die Bestandtheile des Eisens mit ge¬pulverten ungelöschten Kalk , die Bestandtheile von Messing aber mit Zie¬gelmehl , Branntwein und Oehl gereiniget werden . Sollte das Gewehr starkverrostet seyn , dann muß feiner Hammerschlag genommen werden , strengverbothen ist aber , das Gewehr mit dem Ladstocke zu Policen.Das Riemwerk wird rein erhalten , wenn solches mit einer fein ge¬pulverten mit Wasser angemachten Kremserkreite angestrichen , und getrock¬net wird , da sich solche am besten dafür eignet , weil sie die Farbe nichtläßt.
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